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Oberkappel, 14.12.2023 

Zahl: Wa-2/2023 

Kundmachung 
gem. § 94 Abs. 3 OÖ GemO. 1990 

 

Verordnung 
 

des Gemeinderates vom 14.12.2023 mit der die Wassergebührenordnung der Marktgemeinde 
Oberkappel vom 10. Juni 2016 i.d.F. v. 14.12.2023 neuerlich geändert wird. 
 

§ 2 Ausmaß der Anschlussgebühr 

1) Die Wasserleitungsanschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke je Quadratmeter der Be-
messungsgrundlage nach Abs. 2 € 17,87 mindestens aber € 2.502,00 exkl. 10 % Mwst.  

a)  Für Flächen der Bemessungsgrundlage, die als gewerbliche Werkstätten oder gewerbliche Ga-
ragen genutzt werden und für Flächen landwirtschaftlicher Betriebe ermäßigt sich die Gebühr 
für jeden Quadratmeter dieser Fläche auf € 4,10.  

b)  Für Flächen gewerblich genutzter Lagerräume oder Gasthaussäle ermäßigt sich die Gebühr für 
jeden Quadratmeter dieser Fläche auf € 2,40. 

… 
 

3)  Die Wasserleitungsanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke beträgt bis zu einem Ausmaß 
von 1500 Quadratmeter € 1.251,00 für je angefangene weitere 100 Quadratmeter € 55,95 zu-
züglich der jeweils geltenden MWST. 

 

§ 4 Wasserbezugsgebühren 

1)  Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstücke haben 
für den Wasserbezug eine Wassergebühr zu entrichten. Diese beträgt bei einer Messung des 
Verbrauches mit Wasserzähler pro Kubikmeter ohne Mwst.: 

 
ab 01.01.2024   € 1,670     mindestens   € 66,80 jährlich 

 
Wird Wasser aus einem Hydranten entnommen, beträgt die Wassergebühr pro Kubikmeter 

 
ab 01.01.2024   € 2,92 

 
§ 8 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist mit 01.01.2024 in Kraft. 
 

Der Bürgermeister 
 

 
Mag. Manuel Krenn 


